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Änderungen in den Corona-Verordnungen!      01.10.2022 
 

Hallo ihr Lieben,  

Am 01.10.22 sind wieder einige der Corona Regeln geändert worden.  

Die Art der Änderungen entnehmt bitte den Bekanntmachungen in den Tages- 

zeitungen oder im Internet unter: www.niedersachsen.de/coronavirus  

 
Was jetzt noch an Regelungen gilt siehe in den anhängenden Grafiken! 
 

Peter Bg., 01.10.2022 
 

 

mailto:vorstand@ski-club-hameln.de
http://www.ski-club-hameln.de/
http://www.niedersachsen.de/coronavirus


 
 

Regelungen ab dem 1. Oktober 2022 

 

Allgemeine Empfehlungen 

 Mund-Nasen-Bedeckung insbesondere in geschlossenen Räumen von Einrichtungen 
und Anlagen mit Publikumsverkehr und an Orten mit hohem Personenaufkommen 

 Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten, 

 Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus und insbeson-
dere geschlossene Räume, die dem Aufenthalt von Menschen dienen, zu belüften 

 
 

Maskenpflicht (FFP2) 

 in Krankenhäusern sowie in Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, in denen eine ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt 

 in Arztpraxen, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen etc.  



 in Heimen und Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen/Menschen mit 
Behinderungen 

 im öffentlichen Personenfernverkehr ab dem 14. Lebensjahr (zuvor ab vollendetem 6. 
Lebensjahr medizinische Maske) 

Testnachweispflicht 

 in Krankenhäusern sowie in Heimen und Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige 
Menschen/Menschen mit Behinderungen 
>> Ausnahme: Bei vollständig geimpften und genesenen Mitarbeitern ist 2x pro Wo-
che auch ein Selbsttest ausreichend 

 in Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen des Maßregelvollzugs etc. 
>> Ausnahme: Beschäftigte oder Besuchende bei Vorliegen eines Impfnachweises o-
der Genesenennachweises nach IfSG 

 
 


